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Düsseldorf, Freitag, den 24. Dezember i8<9.

Bekanntmachungeuund Verordnungen der Kbnigl. Regierung.
Nach den zu seiner Zeit erlassene»öffentlichen Bekanntmachungen, sind die ?ssx. Z^.

Interimsfcheine aus der Anleihe der 1^ Million Thaler, nach dem Edikt vom Einlösungder-
12ten Februar 1810. im Monat Dezember v. I. - die nach der Verordnung ^«^'^N°he
vom 12ten Februar 1809. für eingeliefertes Silber :c. ausgestelltenMünzscheine vom .«.Februar
und Münz,Intlrimsscheine, im Monat October v. I., — zur baaren Einlö»
sung gekommen, so wie die, über die in den Jahren 180H rückständiggeblie,
denen Gehälter, damals Preußischer Beamten, ertheilten Gehaltsbons, bereits
in den Jahren 1814. bis 1816. 8ucck55iv6 baar realisirt worden sind.

Um aber dieses Ablösungsgeschäftzu einem gänzlichen und sichern Abschluß
zu bringen, und allen künftigen weiter« diesfälligen Ansprüchen vorzubeugen,
wird auf den Grund der König!. AllerhöchstenKabinetsordre vom 28sten Oc¬
tober d. I., zur nachträglichen Anmeldung und Einreichung der bis zetzt noch
nicht zur Einlösung prasentirten Papiere der vorgenannten Art, nemlich:

der Intttimsscheine aus der Anleihe vom I2tcn Februar 1810., derMünz»
scheine und der Münz'Interimsscheine, desgleichender Gehaltsbons,

hiermit ein Piäklusionstermin bis zum letzten Februar 1820, dergestalt festge,
setzt, daß nach dessen Ablauf nicht nur keine weitere Anmeldungen mehr „nge,
nommen, sondern auch alle und jede Ansprüche aus den Papieren dieser Art an
den Pieußischen Staat, für erloscheneiklärt werden sollen.

Uebligens wird, h «sichtlich des Verfahrens bei der Erreichung dlel'er Pa,
piere uno der Empfangsnahme der Zahlung, auf die e>Zang?nendies-äll^e«
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frühern Bekanntmachungen, und zwar wegen der Interlmsscheine aus der A«,
leihe vom I2ten Februar 1810. auf die Bekanntmachung vom 17ten Juni v.
I>, wegen der Mün^scheine und MünzInterimsscheineaufdie Bekanntmachungvom
26sten Juni v. I, und wegen rer Gehaltbons auf die Vero:dnungen des Kv,
niglichenFinanzministerii vom 5ten Mai l8l4, und 27sten Januar 1816. Be,
zug genommen, nach welchen sich die Prüsentanttn zu achten haben.

Berlin, den 15. November. 18l9.
Ministerium des Schatzes.

Abtheilung für die Seehandlung und das Staats)
SchuldeN'Wesen.

Nr. 255. Auf den Grund der König!. Allerhöchsten Kabinetsordre von Uten d. M.
Umschreibungwird hiermit bekannt gemacht, daß in Absicht der nachbemelkten, durch frühere
Prtuß" Glaat«. Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen zur Umschreibungin Staats«
A«ats-Vchulb. Schuldscheineaufgerufenen verschiedenen Preußischen Staatspapiere, als:
Scheine betr. j) des ^l^n bis incl. 1810. ausgefertigten Seehandlungs' Obligationen,

2) der Südpxeußischen Seehandlungs, Obligationen (Nekonnoissanzen)und
Zins «Coupons,

3) der Seehandlungs>Aktien und Zins-Coupons,
4) der Tabacks ^Aktien und Zins, Coupons,
5) der General Salzkasse'Obligationen,
6) der General Akzisekasse»Obligationen in Scheidemünze,
7) der Danziger Obligationen aus der Lab esschen Anleihe, und Zins,

Coupons,
8) der, sowohl gedruckten als geschriebenen Danziger Obligationen aus der

v. Kalkreuthjchen Anleihe» Ausschreibung, und
9) der Anerkenntnisse über die Gehaltsentschädigungender Süd- und Neu,

OstpreußischenBeamten,
Präklusionstewiin bis zum 15ten März 1820. bestimmt sein soll, binnen

welchem die bis jetzt noch nicht umgeschriebenenvorbmannten Preußischen
Staatspapiere noch nachträglich zur Umschreibungin Staatsschuldscheine, unter
Beobachtung der, zu seiner Zeit, deshalb vorgeschriebenen Modalitäten, bei der
Kontrolle der Staatspapiere eingereicht werden können. Mit dem Ablauf die,
fes Termins wird ein gänzlicherAbschluß gemacht, mithin keine weitere Anmel,
düng mehr angenommen, auch überhaupt irgend ein Anspruch an die Preußi,
sche Staaskasse aus den etwa spater noch ««umgeschriebenzum Vorschein kvm<
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wenden, alsdann völlig werthlos zu erachtenden Staatspapieren dieser Art, an<
erkannt werden.

Berlin, den 19. November. 1819.
Ministerium des Schatzes «.

Abtheilung für die Seehandlung und das Staats-
Schulden-Wesen.

Mit Bezug auf die wiedeiholten frühern öffentlichen Bekanntmachungen, Vtr. 356.
wlgen der angeordneten Stempelung der, als Preußische Staatsschuld übernom- D^IsU"^^
menen Königl. SächsischenKassen-Billets I.itt. ^., namentlich auf die Bekannt-Kassen - Bill««
machunz des Königl. Finanz'Mimsterii vom 11. Oktober 1816. und die. Sei«
tens des unterzeichnetenMinisten» des Schatzes erlassene Bekanntmachung vom
8. Juli 1818, wird auf den Grund der Königl. AllerhöchstenKabinets-Ordre
vom 16. d. M. hiermit fernerweit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß ein
nochmaliger letzter Prüklusiv-Termin, bis zum letzten März künftigen
Jahres, verstattet seyn soll, binnen welchem die etwa noch vorhandenen un<
gestempeltenSächsischen Kassen-Billets I,itr. H.., bei den öffentlichen Kassen noch
in Zahlung angegeben, oder bei der hiesigen Haupt. Schatz Kasse zur Nachtrag,
lichen Stempelung, oder zur Umwechselung gegen gestempelte,dergleichen Papiere,
eingereicht werden können. Nach Ablauf dieses Termins werden aber unter kei¬
nen Umständen die noch weiter vorkommenden ungestempelten Kassen 5 Billets,
weder nachträglich gestempelt, noch bei den Kassen in Zahlung angenommen,
«och überhaupt fernechin für gültig erachtet werden.

Berlin, den 27. November 18l9.
Ministerium des Schatzes und für das Staats-

Credit-Wesen.

- W

Nachweist
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Bekanntmachungenund Verordnungenanderer Behörden.
b^"t^"' ^^. ^°"'^ ^"^"^ b-ben bei der Bestätigung mehrerer tnegsrechtlichen
LandwlhlMn.Erkenntnissegegen beurlaubte Landwehrwänner, wider welchevorher von den

Cwil'Gerichten erkannt worden, zu bemerken Gelegenheitgehabt, daß von letzt-
gedachtenGerichtenin i-hren Aussprüchenoft mehrere Bestimmungen Übergängen
worden, welchedie militärische»Strafgesetze nothwendig machen. — Wenn es
bisher zweifelhaftgewesen ist, ob die AllerhöchsteInstrumon für die Inspecteurs
und Kommandeurs «er Landwehr vom Wien Dezember 18! 6, und die darauf
gegründete Cncular. Verfügung vom 6ten Mai 1817. die Civilgerichteberech,
tige und verpflichte, auf Strafen, die in den Kriegsartikelnvorgeschriebensind,
zu erkennen; so wird dieser Zweifel durch die deshalb an den Iustizminister.er.'
lasseneAllerhöchste Kabinetsordre vom 26sten August d. I. erledigt und erhält
das Königl. Oberlandesgerichtfolgende Anweisungen:

1) Auf die Versetzung in die zweite Klasse des Toloatenstanles muß nicht/

Butter
p«. berl.

Pfund.

allein alsdann erkannt werden, wenn der Angeschuldigteeine körperliche
Züchtigung verwirkt hat, sondern auch nach den Kregsartlkrln 31., 33.,
43 47 und 54. in den darin bezeichneten Fällen.

2^ Auf den Verlust des National. Militär. Abzeichens, welches mit der Na.
tionalkokarde nicht gleichbedeutendist, imgleichendes Landwehrkreutzes.st
,u erkennenbeim Diebstahl und der Diebeihchlerei.

^> Der Verl,st der Kriegsdenkmünze, muß zufolge der Kabinetsordre vom
30stm Oclober 1814. in allen den Fällen im Erkenntniß festgesetztwer.
den in welchen das Verbrechen Cassation oder Ausstoßung des Thäters
aus dem Soldatenstande zur Folge hat. - Bei geringern V«gehungen
tritt der«erlust der Kriegsdenkmünzenur alsdann e.n, wenn das Na.

tional,Miltt«r>Abznchen. oder das Landwehrkreutẑ "«kt «o.den.
4) Da schon Fülle vorgekommensind, wo die mtt dem Vergehen verbundene

Ehr nst afe, als Degradation u. s w. nicht hat Statt sin en können,
w il die «kannte Gefängnißstrafe ohne Rücksicht auf d.e Zutretende nach

' '"

!.
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beln 55. Kriegsartikel aber das Strafmaaß verkürzendeDegradation, von
der Civilbehöide vor deren Festsetzungvollzogen worden, so muß jeder¬
zeit, wenn Degradation eintritt, und darüber, so wie über die daraus
folgende Verkürzung der Freiheitsstrafe von dem Militärgerichte zu ent,
scheiden ist, diese Entscheidung abgewartet und bis dahin die Vollstreckung
der GefHngnißstrafe ausgesetztwerden.

Nach diesen Bestimmungen hat das König!. Oberlandesgericht sich nicht
allein selbst zu richten, sondern auch solche den Gerichten seines Bezirks zur ge,
nauesten Befolgung durch die Amtsblätter bekannt zu machen.

Berlin, den 1. November. l819.
Der Justiz-Minister,

(gez.) K i r ch e i s e n.
An das Königs. Obellandesgerichtz» Cleve.

Vorstehende Ministerial Verfügung wird sämmtlichen Gerichtsbehörden «n,
seres Departements zur Nachricht und Achtung bekannt gemacht.

Cleve, den 23. November. 18l9.
Kömgl. Preuß. Ober- Landes-Gericht.

HyPotticken- Da es an besondern gesetzlichen Bestimmungen fehlt, wie bei Eintragung
3chu"-Ecr-ch"einer ZclMgerechtigkeit als ein Complerus mehrerer einzelner Zchntrechte auf
Vompwus^ "'n besonderes Folium des Hypolh-kenbuchs verfahren werden soll, so haben wir
me5«r«cmzsl- darüber bei Sr. Excellenz dem Herrn Iustizminister angefragt, und nachdem

unsere desfalsigen Vorschläge die höhere Genehmigung erhalten haben, so erthei¬
len wir den Königlich.« Land, und Stadt-Gerichten folgende Anweisung:

Die Zthntgerechtigkeiten, welche als Complerus mehrerer einzelner
Zehntrechte zur Eintragung auf ein besonderes Folium des Hypotheken-
Vuchs angemeldet werden, gehören in das Hypothekenbuch des Unterge,
richts in dessen Bezirk die Gemeine oder Feldmark liegt, von der die Ahnt«
Gerechtigkeit den Namen führt. Wenn der Besitzer vorschriftsmäßig seinen
Besitztitel berichtigt, und die einzelnen zehntpflichtigen Grundstücke genau
bezeichnet hat, so wird die Zehnt Gerechtigkeit nach Z. t4 39 «yy. Tit. l.
der Hypotheken Ordnung auf ein besonderes Folium des betreffenden Hy,
pothekenbuchZ, und wenn dieselbe beschwert ».der verpfändet ist, die Vela-
stung «üb rudrica II. und lll, eingetragen-

D:r demnächst sowohl für den Besitzer als für den Nealgläubiger
ausgefertigte Hypo'bek'nschein muß alsdann bei d?n Gerichten in deren
Bezirk die zehntpflichtigen Grundstücke oder einzelne derselben liegen, prä,
sentirt werden,
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Auf btn Grund dieser Hypothekenschelne wird nach vorheriger Ver«
nehmung des Besitzers des zehntpflichtigen l'unäi die Eintragung dir Zehnt«
Gerechtigkeit sub rndrlca II, Les Pflichtigen rnncll vetfügt, und etcn 02<
selbst die auf d.'e Zehnt» Gerechtigkeit haftende Last oder Real, Federung
subingrossirt.

Sowohl die erfolgte Eintragung der Zehniplästation, «ls die Subin«
grossation wird von den betreffenden Gerichten sowohl auf den Hypothek
kenschein des Besitzers als des Realgläubigers atiestirt, und der auf diese
Weise die sämmtlichen zehntpflichtigen Giundstücke umfassende Hypotheken,
schein dem Besitzer und Realgläubiger retradirt.

Nur auf diese Weise kann ohne außtlvrdcntliche Vervielfältigung der
Geschäfte die Sicherheit der Realgläubiger und dritter Personen gegen prä-
judicirliche Dispositionen des Besitzers über einzelne Zehnttechte erreicht,
und dem Letztern der Verkehr mit denselben erleichtert werden.

Es versteht sich indeß von selbst, daß nur auf den ausdrücklichen An«
trag des Veützers oder dabei interessirter dritter Personen, der Eintrag ei¬
ner solchen Gerechtigkeit auf ein besonderes Folium des Hypothekenbuchs
statt finde, und es übrigens bei dem bisherigen Verfahren:

wornach das einzelne Zehntrecht bei dem Hypothekenbuch des zehnte
Pflichtigen ?unäi, besonders angemeldet, und daselbst «nd rudrica n.
eingetragen werden muß,

sein Bewenden behalte. Eleve, den 7 Dezember 1819.
Konlgl. P reuß. Ober-Landes-Gericht.

Die Einreichung der Beläge des Soll'Einkommens mit den Salarien Cas> Die Tinr.-ichung
fen Rechnungen an die Ober Rechnungskammer hat die Folge, daß diese Beläge ^^/^«
in der Regel ein halbes Jahr und oft länger bei den Lassen entbehrt werden "«"',"" den
müssen , wodurch die Geschäfte der Cassen in mehrerer Rücksicht gestört werden. Nechnung«nbttr,

Um diesen UnzuttaZllchkeiten abzuhclfen, hat der Chef der Iust'z sich mit
der Königlichen Oler Rechnungskammer bereits unterm 16. Iuly 1810 dahin
geeiniget, daß die Einsendung dieser Beläge in Zukunft unterbleiben könne, und
an deren Statt ein Attest des Direclorii über die Hauptsumme des Soll Ein,
kommens den Rechnungen beigefügt werde.

Den Königlichen Land, und Stadtgerichten des hiesigenDepartements wird
solches auf Veranlassung eines nähern Ministerial-Rcscripts vom 15. dieses zur
Nachachtung bekannt gemacht. Eleve, den 30. November 1819.

Konigl. Pceuß. Oder-Landesgmcht.
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Es wild hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht, daß
S^nstagS den 8. Januar des künftigen Jahres, Vormittags 9 Uhr,

8ücirc«bllig,

NerpacliiANg der
Tt>o»g>äb.'rei in

da?VMendavu"in der Behausung des Gastwl'ltbs Herrn Nender zu Vallendar durch den
KöniglichenBergmeister Stein unter den in dem Termin vorgelegt werdenden
sehr annehmbaren Bedingungen die Thongräberey in den Gemarkungen Urbar,
Mallendar, Vallendar und Weitersburg an den Melstbiethenden in
Zeitpacht gegeben werden soll.

Pnchtlustige werden hiezu eingeladen.
Siegen, d?n 27. November 1819.

Königlich Preußisches Verg,Amt.

Di'bllllbl zu
Kettwig.

Z

In der Nacht vom ^0- auf den 11. dieses, ist bei dem Schullehrer Fo r-
wick in Kettwig ein gewaltsamer Diebstahl verübt, und sind demselben folgende
Sachen entwendet worden:

1) Eine kupferne Kaffekanne, 2 Maaß haltend. 2) Z Dutzend Messer
und Gabeln mit schwarzen Heften, und mit Silber vlattirten Plättchen. 3) 4
Dutzend dergl mit dem Fabrickzelchen: Joachim, mit schwarzen Heften ohne
Plättchen. 41 Ein kupferner, inwendig verzinnter Kessel/ zehn Quart haltend.
5j Ein schwarz melirter Manns-Ueberrock. 6) Ein schwarzer Leichen-Mantel.
7) Ein blau und weiß gestreiftes Taschentuch. 8) Ein schwarz kasemirnesUm,
schlagstuch, 2H Elle groß, und an beiden Seiten mit Frangen besetzt. 9) Ein
gelb und roth viereckiges Manns-Halstuch. 10) Zwei neu« Tischtücher, 2^
tollnische Ellen groß 1l) Ein neues Handtuch von Gebild, eine brabander
Elle groß, 12) Ein schwarz manschtsterner Arbeitsbeutel. 13) Ein Paar vio«
lettfarbige sajtttcne Manns Handschuh i4) Ein violettfarbiger sajettener Geld,
Beutel mit grün seidenem Rande. 15) Ein Paar schwarze wollene Manns,
strümpfe. 16) E'n einzelner schwarzer Mannsstrumpf von Sejett. 17) Ein
bis zur Fei je fertiger weißer Munnsstrumpf mit dem darin gestrickten Zeichen
Kl .r. nebst der dazu gehörigen Sajett, welche mit dem angefangenen Strumpf
18 Loth gewogen.

Jedermann wird vor dem Ankauf dieser Gegenstände gewarnet und aufge,
fordert, die zu seiner Wissenschaft gelangendenUmstände, die zur Entdeckung der
Thäter, oder Hcrbeischaffung der gestohlenen Sachen dienen können, sofort seiner
O.tS, Obrigkeit, oder dem unterzeichnetenInquisitoriat anzujligen.

Werden, den 14, Dtjemver 1819.
Königs. Preuß. Fnqmsitoriät.
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